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ihnen wird ja sowieso mit Sicherheitsvorrichtung
geliefert.

Die Statistik beweist, dass von den jährlich rund 30

Landwirten, die einem Traktorsturz zum Opfer
gefallen sind, die meisten heute noch leben würden,
wenn ihr Traktor am Tage des fatalen Sturzes mit
einer Sicherheitsvorrichtung ausgerüstet gewesen
wäre. Das ruft nach Abhilfe! Angesprochen sind
Behörden, Instanzen, Institutionen und Organisationen,
die mit dem Landmaschinenwesen etwas zu tun
haben. Würden alle Traktor- und Transporterbesitzer,
die Hänge befahren müssen, wenigstens einen

Sicherheitsbügel montieren, so würde die jährliche
Zahl der Traktorstürze mit tödlichem Ausgang ab¬

nehmen und der Ruf der Bevölkerung nach Abhilfe
würde nachlassen.

Der letzte Appell zur Vernunft (vor dem Obligatorium)
kann nur noch heissen: «Freiwillige vor! Rüstet

euren Traktor (Transporter) in den Hügel- und

Voralpengebieten wenigstens mit einem Sicherheitsbügel

aus!

Ueberdies wäre etwas Zurückhaltung bestimmter

Werbeabteilungen oder Firmenvertreter hinsichtlich
der Steigfähigkeit, Hangsicherheit, Allseitigkeit usw.

ihrer Fahrzeuge sicher angezeigt!

Damit erklären wir Schluss der Diskussion für die

Dauer der Sommermonate. R. Piller

Aus der Landmaschinen-Industrie

Ludwig Jabelmann übernimmt «GAMO»

Die Generalvertretung der Fa. L. Jabelmann in der

Schweiz, die Blaser Maschinenfabrik AG, Förderbänder

und -Anlagen, 3422 Kirchberg-Rüdtligen, teils uns

heute mit:
Die international bekannte Maschinenfabrik Ludwig
Jabelmann, in Uelzen (Norddeutschland) — Förder-,
Sortier- und Verarbeitungsanlagen, hat Grundstück,
Gebäude sowie die kompl. Maschineneinrichtung der
Fa. GAMO GmbH, in Dorfen (Bayern) Förderbänder
und -Anlagen, übernommen.
Da die Konkursabwicklung noch nicht erfolgt ist,

übernimmt Jabelmann den GAMO-Betrieb vorerst als

Pächter. Dieser Umweg ist notwendig, damit die
Haftung für die Schulden der Gamo nicht übernommen
werden muss.

j I

Die vorhandenen Aufträge der Gamo werden ausgeführt,

sofern hiefür die Abwicklungsmöglichkeiten
zur Verfügung stehen.

Bei Kemper wird wieder gearbeitet
Die kürzlich gegründete Nachfolgefirma der im

November 1974 in Konkurs geratenen Wilhelm Kemper
JOG, Stadtlohn, die Maschinenfabrik Kemper GmbH
in) Stadtlohn, hat die Fabrikation der Kemper-Maschinen

im April 1975 wieder aufgenommen. Sie kann
einen • erfreulich hohen Auftragseingang auch aus
dem i Ausland meiden, seitdem bekannt geworden

ist, dass der bisherige Familienbetrieb unter neuer
Leitung mit erfahrenem Management weitergeführt
wird. Das Fabrikationsprogramm wurde gestrafft und

der Absatz-Situation angepasst. Der Ersatzteildienst,
der auch in der Ueberganszeit nie stillstand, ist neu

organisiert worden und wird heute allen Anforderungen

gerecht.
Kemper-Maschinen, vor allem Miststreuer und

Ladewagen, sind auch in der Schweiz stark verbreitet, und

vor wenigen Jahren hat Kemper mit einer
wegweisenden Neukonstruktion seines Maishäckslers
MAISWOLF von sich reden gemacht.

Die goldenen Regeln
für Pflanzenschutzmittel

1. Pflanzenschutzmittel nur in Originalpackungen
und verschlossen aufbewahren.

2. Genaue Dosierung ist wirtschaftlich und schützt
vor Schäden.

3. Nur einwandfrei funktionierende
Pflanzenschutzgeräte verwenden.

4. Pflanzenschutzmittel-Reste nicht in Gewässer
schütten.

5. Gebrauchsanweisung unbedingt beachten.
6. Schutzkleidung und — wenn erforderlich —

Gesichtsmaske tragen.
7. Wartezeiten unbedingt einhalten.
8. Peinliche Sauberkeit ist eine wichtige Vor-

sichtmassnahme. «DLT»
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